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1   Rechtspflege, Standesamtswesen, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 
     Umweltschutz 
 
Allgemeinverfügung zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 
in der Stadt Rosenheim aufgrund des vorherrschenden Infektionsgeschehens    
im Stadtgebiet. 
 

Auf Grund der Zuständigkeit für den Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) im 
Stadtgebiet, erlässt die Stadt Rosenheim gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1, § 28a Abs. 1     
Nr. 15 und 16 des IfSG und den §§ 9,19, 24, 25 und 27 der 11. Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (11. BayIfSMV) in Verbindung mit § 65 der 
Zuständigkeitsverordnung, Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesundheitsdienst- und 
Verbraucherschutzgesetzes und des Art. 35 Satz 2 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 

1. Der § 9 Abs. 2 Nr. 1 der 11. BayIfSMV gilt auch für die Einrichtungen gemäß § 9 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1. Die darin aufgeführte Besuchsbeschränkung auf täglich eine 
Person pro Bewohner sowie die Vorlagepflicht eines schriftlichen oder elektronischen 
negativen Testergebnisses in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 gilt damit u.a. auch für Krankenhäuser. § 9 Abs. 2 Nr. 2 der 11. BayIfSMV bleibt 
unberührt. 
 
2. Für die Kindergärten, die Kindertagesbetreuungseinrichtungen und die 
Heilpädagogischen Tagesstätten sowie vergleichbare Einrichtungen im Gebiet der 
Stadt Rosenheim werden abweichend von § 19 der 11. BayIfSMV und dem 
ĂRahmenhygieneplan zur Umsetzung des Schutz-und Hygienekonzepts für die 
Kindertagesbetreuung und Heilpädagogische Tagesstätten vom 21.12.2020ñ in der 
jeweils gültigen Fassung, folgende weitergehenden Anordnungen erlassen: 
 

a.) In allen Einrichtungen der Kindertagesbetreuung ist vom Personal dauerhaft eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 
b.) Es müssen feste Gruppen gebildet werden. Eine Durchmischung der Gruppen 
ist auch in Randzeiten oder für spezifische Angebote nicht möglich. 
 
c.) Die Vorkurse Deutsch finden nur in den Räumlichkeiten der Kita und ohne 
jegliche Gruppendurchmischung statt. 
 
d.) Das Betreuungspersonal ist den Gruppen fest zuzuordnen. 
 
e.) In begründeten Einzelfällen können Ausnahmen von diesen Bestimmungen 
zugelassen werden, soweit dies im Einzelfall geboten und aus 
infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist.  

 
Im Übrigen gelten die Vorgaben des o.g. Rahmenhygieneplans in der jeweils aktuellen 
Fassung.  
 

3. Die gemäß § 24 Abs. 1 der 11. BayIfSchMV bestehende Maskenpflicht wird für 
folgende stark frequentierte und öffentliche Plätze festgelegt:  
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- alle ausgewiesenen Fußgängerzonen im Stadtgebiet (u.a. Max-Josefs-Platz, 

Münchener Straße, Ludwigsplatz, Salzstadel, Salinplatz)  

- auf den gesamten Marktflächen im Stadtgebiet, während der Durchführung von 

zugelassenen Marktveranstaltungen, 

- am Busbahnhof in der Stadtmitte (Heilig-Geist-/Stollstraße) und am Bahnhof 

(Südtiroler Platz und Luitpoldstraße), sowie allen Bushaltestellen im Stadtgebiet, 

- in der Fußgängerunterführung zw. Klepperstraße und Bahnhof. 

- In der Münchener Straße (beidseitig) beginnend von der Haus. Nr. 10 (Karstadt) 

bis zur Haus. Nr. 76 (Hauptzollamt) 

- In der Bahnhofsstraße (beidseitig) beginnend von der Haus. Nr. 1 bzw. 2 bis zur 

Haus. Nr. 12 bzw. 27 (Kreuzung Luitpoldstraße)  

4. In den unter Nr. 3 aufgeführten Bereichen ist der Verzehr von Speisen und 

Getränken aller Art untersagt. Zudem ist der Verkauf von Speisen und Getränken 

aller Art Ă auf die Handñ zum Verzehr vor Ort untersagt. Es gelten daher keine 

Ausnahmen von der Maskenpflicht, zum Verzehr von Speisen und Getränken oder 

auch zum Rauchen. 

 
5. Verstöße gegen diese Allgemeinverfügung stellen gemäß § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG 
Ordnungswidrigkeiten dar, die mit einer GeldbuÇe bis zu 25.000 ú geahndet werden 
können.  
 
6. Die Bestimmungen dieser Allgemeinverfügung sind kraft Gesetzes sofort vollziehbar.  
 
7. Diese Allgemeinverfügung tritt mit Wirkung ab dem 05.01.2021 in Kraft, und gilt 
zunächst bis einschließlich 18.01.2021.  
 
 
Hinweise: 

¶ Als Besuch gemäß der Ziffer. 1 dieser Verfügung gilt bereits der Aufenthalt 
innerhalb des Gebäudes oder Geländes der betroffenen Einrichtungen. 
 

¶ Im Falle einer Änderung der bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung durch das Bayerische 
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) gilt diese 
Allgemeinverfügung in Bezug auf die Fassung der 11. BayIfSMV vom 
15.12.2020 weiter fort. Im Falle unterschiedlicher Regelungen ist die jeweils 
strengere heranzuziehen.  

 

 
Begründung: 

I.  

 
Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet, so 
dass die WHO bereits am 11.03.2020 das Ausbruchsgeschehen als Pandemie 
bewertet hat.  
Die Erkrankung ist sehr infektiös. Nach aktuellen Fallzahlen des Robert Koch-Instituts 
(RKI) haben sich tagesaktuell bereits über 1,7 Mio. Personen deutschlandweit 
nachweislich mit dem neuartigen Virus SARS-CoV-2 infiziert. Über 30.000 Personen 
sind an oder mit dem Virus deutschlandweit bereits verstorben.  
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In der Region Rosenheim sind seit Beginn der Pandemie inzwischen beinahe 11.000 
Erkrankungsfälle nachweislich bestätigt. Es besteht auch weiterhin weltweit, 
deutschlandweit und bayernweit eine sehr dynamische und ernst zu nehmende 
Situation mit einer Stagnation der Fallzahlen auf sehr hohem Niveau.  
Aufgrund der hohen Zahl an Infizierten lag der Wert der 7-Tage-Inzidenz der Stadt 
Rosenheim bis zum 31.12.2020 anhaltend bei über 200 Fällen pro 100.000 Einwohner 
in den letzten 7 Tagen (31.12.2020: 207,71).  
 
Bei den Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens sowie den 
Kinderbetreuungseinrichtungen handelt es sich um besonders sensible Bereiche des 
öffentlichen Lebens.  
In beiden Bereichen kam es in den vergangenen Wochen, insbesondere vor dem 
verhängten Lockdown und den Schulferien, jüngst mehrfach zu Ausbruchsgeschehen, 
die erhebliche Betriebsstörungen nach sich zogen.  
 
 

II.  
Zu den Ziffern 1 bis 4:  
Rechtsgrundlage für die unter den Ziffern 1. und 2. verfügten Maßnahmen ist § 28 
Absatz 1 Sätze 1 und 2, § 28 a Abs.1 Nr. 15 und 16 des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSG) i.V.m. den §§ 9,19, 24, 25 und 27 der 11. Bayerischen Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung (11. BayIfSMV).  
Gemäß § 28 Satz 1 des IfSG hat die zuständige Behörde die notwendigen 
Schutzmaßnahmen zu treffen, wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, 
Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt werden oder sich ergibt, dass 
ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, soweit und 
solange dies zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich 
ist.  
Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen übertragbaren Krankheitserreger im Sinne 
des § 2 Nr. 1 IfSG. 
Die Ergreifung geeigneter Schutzmaßnahmen seitens der zuständigen 
Gesundheitsbehörden ist zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung aufgrund sehr 
hoher Fallzahlen erforderlich. Insbesondere ältere Menschen und solche mit 
vorbestehenden Grunderkrankungen zeigen schwere Krankheitsverläufe und können 
an der Krankheit sterben. Auch wenn mittlerweile in zugelassener Impfstoff zur 
Verfügung steht, ist eine ausreichende Immunität der Bevölkerung noch nicht in Sicht. 
Auch wenn bei der Behandlung der Erkrankung inzwischen deutliche Fortschritte erzielt 
werden konnten, steht eine ausreichend wirksame Therapie nach wie vor nicht zur 
Verfügung. Zudem haben die bisherigen Einschränkungen und getroffenen 
Maßnahmen (z.B. Lockdown) noch nicht die erforderlichen und gewünschten 
Wirkungen auf die Infektionsentwicklung gezeigt, in dem die Infektionszahlen drastisch 
nach unten gehen würden. Zudem ist noch nicht absehbar wie sich die Feiertage und 
die Weihnachtsferien ï Stichwort Reiserückkehrer - auf die Entwicklung der 
Infektionszahlen auswirken.  
Gemäß § 28a Abs. 1 Nr. 15 und 16 IfSG kommen als notwendige Schutzmaßnahmen 
gegen die weitere Verbreitung von Covid-19 insbesondere die Beschränkung des 
Betretens oder des Besuchs von Einrichtungen des Gesundheits- oder Sozialwesens 
sowie die Erteilung von Auflagen für Kinderbetreuungseinrichtungen in Betracht.  
 
Das StMGP hat im Hinblick auf die ihm obliegende Aufgabe des Gesundheitsschutzes 
seit März des Jahres 2020 weitreichende infektionsschutzrechtliche Verordnungen 
erlassen (derzeit 11. BayIfSMV).  
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In den Verordnungen werden vom Staatsministerium aufgrund der jeweils vorliegenden 
Fallzahlen infektionsschutzrechtliche Beschränkungen vorgenommen. Die Beschrän-
kungen beruhen auf fachlichen Einschätzungen interner und externer Experten.  
Mit Wirkung ab dem 02.11.2020 wurde das öffentliche Leben im Rahmen eines sog. 
ĂLockdown-Lightñ Konzepts in zahlreichen Bereichen weiteren Beschrªnkungen 
unterworfen. Nachdem die in der 9. BayIfSMV festgelegten Beschränkungen noch nicht 
die erhoffte Reduzierung der Infektionszahlen bewirkte, wurden noch weitergehende 
Maßnahmen in Form der ab dem 09.12.20 geltenden 10. Bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung sowie ein harter Lockdown mit der ab dem 16.12.2020 
geltenden 11. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung erlassen.  
 
Durch den § 9 der 11. BayIfSMV wird der Besuch bei Patienten und Bewohnern von 
Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens bereits weitreichenden 
infektionsschutzrechtlichen Beschränkungen unterworfen. Aufgrund der trotz Lockdown 
immer noch hohen Inzidenzwerte im Stadtgebiet ist es erforderlich, die Besuchs-
beschränkungen auf die in § 9 Abs. 1 Nr. 1 der 11. BayIfSMV aufgezählten Einrich-
tungen auszudehnen, um das steigende Infektionsgeschehen wirksam und nachhaltig 
einzudämmen. Insbesondere in medizinischen Einrichtungen ist es laut Aussage des 
Gesundheitsamtes in den letzten Wochen immer wieder zu Infektionsausbrüchen 
gekommen. 
 
§ 19 der 11. BayIfSMV und der diesem zugrunde liegende ĂRahmenhygieneplan zur 
Umsetzung des Schutz-und Hygienekonzepts für die Kindertagesbetreuung und 
Heilpªdagogische Tagesstªttenñ setzen infektionsschutzrechtliche Bestimmungen f¿r 
den Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen fest.  
 
Gemäß § 27 Abs. 1 i.V.m. § 25 der 11. BayIfSMV können die zuständigen Kreis-
verwaltungsbehörden auch soweit in der Verordnung Schutzmaßnahmen oder Schutz- 
und Hygienekonzepte vorgeschrieben sind, im Einzelfall ergänzende Anordnungen 
erlassen, soweit dies aus infektionsschutzrechtlicher Sicht erforderlich ist. 
 
In der Stadt Rosenheim herrscht schon seit längerem ein flächendeckendes, diffuses 
Infektionsgeschehen. Die Infektionsketten sind überwiegend nicht mehr nachvoll-
ziehbar. Die Fallzahlen in der Region, insbesondere im Stadtgebiet, stagnieren aktuell 
auf einem bedenklich hohen Niveau und seit mehr als 9 Wochen auf einem Inzidenz-
wert um 200. Erst seit dem 01.01.21 liegt der Wert unter 200. Ob sich dieser positive 
Trend jedoch dauerhaft fortsetzt, kann derzeit noch nicht beurteilt werden, da aufgrund 
der vielen Feiertage nur ein eingeschränktes Angebot für Corona-Testungen bestand. 
Zudem ist mit dem Ende der Winterferien auch mit einer wiederum erhöhten Anzahl an 
positiv getesteten Reiserückkehrern zu rechnen. Aus diesem Grund wäre es 
unsachgemäß, bewährte Beschränkungen frühzeitig aufzuheben.  
 
Aufgrund eines Infektionsereignisses musste in den letzten Wochen bereits mehrere 
Betreuungseinrichtung in der Stadt um im Landkreis Rosenheim vorübergehend 
geschlossen werden.  
 
Bei den Bewohnern und Patienten von Einrichtungen des Gesundheits- und 
Sozialwesens handelt es sich in großer Zahl um Personen aus bekannten 
Risikogruppen, die eines besonders hohen Schutzes bedürfen. Immer wieder traten in 
diesem Bereich bereits Infektionen auf, die nicht nur für die genannten Risikogruppen 
eine große Gesundheitsgefahr darstellen, sondern darüber hinaus auch das 
Gesundheitswesen erheblich belasten.  
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In beiden Bereichen bedarf es nach fachlicher Einschätzung des Staatlichen Gesund-
heitsamtes Rosenheim auch weiterhin dringend erweiterter Schutzmaßnahmen.  
 
Die in den Ziffern 1 bis 4 dieser Allgemeinverfügung festgesetzten Maßnahmen sind 
geeignet, um einem weiteren unkontrolliertem Anstieg der Fallzahlen gerade in den 
betroffenen, sensiblen Bereichen des öffentlichen Lebens wirksam entgegenzuwirken 
und der Bildung neuer Infektionsketten in der Region vorzubeugen. Dieser Ein-
schätzung liegt sowohl die in der Verordnung und den einschlägigen Rahmen-
hygienekonzepten zum Ausdruck kommende generelle Einschätzung des StMGP, als 
auch die übereinstimmende örtliche Einschätzung des Staatlichen Gesundheitsamtes 
Rosenheim zugrunde.  
Im Hinblick auf die bereits geltenden Bestimmungen und die einschlägigen 
(Rahmen)Hygienekonzepte wurden unter Würdigung des örtlichen Infektionsgesche-
hen aufgrund der fachlichen Einschätzung des Staatlichen Gesundheitsamtes 
Rosenheim Maßnahmen ausgewählt, die zum Schutz der betroffenen Lebensbereiche 
und zur Vorbeugung von Infektionen geeignet sind.  
Das Tragen von Masken durch das Personal, die Bildung fester Betreuungsgruppen 
und die feste Zuweisung des Betreuungspersonals helfen möglichen Infektionen in den 
Kinderbetreuungseinrichtungen vorzubeugen und begrenzen auftretende Infektionen 
auf einzelne Gruppen. Eine Schließung der gesamten Einrichtung kann damit im 
Regelfall verhindert werden.  
Auftretende Infektionen in den Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens 
lassen sich häufig auf infizierte Besucher dieser Einrichtungen zurückführen, bei denen 
die Erkrankung einen milden Verlauf nimmt. Eine Reduktion der Besucher senkt die 
Wahrscheinlichkeit von Infektionsfällen daher signifikant. 
 
Eine Maskenpflicht auf stark frequentierten öfftl. Plätzen tragen ebenfalls dazu bei, 
dass sich ein Infektionsgeschehen nicht unkontrolliert ausbreiten kann. Diese 
Verpflichtung war bereits in den bisherigen Allgemeinverfügungen festgelegt und wird 
auch von der 11.BayIfSMV vorgeschrieben. Ebenso gilt mittlerweile durch diese 
Landesverordnung ein generelles Alkoholkonsumverbot im öffentlichen Raum, was vor 
der 11.BayIfSMV noch von der Kreisverwaltungsbehörde definiert werden musste. Die 
immer noch zu hohen Fallzahlen im Stadtgebiet und das festgestellte rechtswidrige 
Verhalten einiger Personen macht die Anordnung eines Konsumverbots an Ort und 
Stelle und Verkaufsverbots zum Zwecke des Verzehrs an Ort und Stelle in den stark 
frequentierten Bereichen notwendig.  
 
Die verfügten Maßnahmen sind in dem Ausmaß erforderlich. Gleich geeignete, mildere 
Mittel stehen nicht zur Verfügung. Insbesondere die bereits in der 11. BayIfSMV durch 
das StMGP verfügten Regelungen sind nicht länger ausreichend, um Infektionsfälle in 
den genannten Bereichen effektiv vorzubeugen, das Personal, die Kinder, die 
Bewohner und Patienten bzw. Passanten auf öfftl. Plätzen wirksam zu schützen sowie 
erhebliche Betriebsbeeinträchtigungen und Schließungen zu vermeiden.  
Die verfügten Maßnahmen sind auch angemessen. In den vorliegenden Fällen 
kollidieren unterschiedlichste Freiheitsgrundrechte des Grundgesetzes und das Recht 
auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus § 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes. 
 
Die Eingriffe in die verschiedenen Freiheitsgrundrechte der Bürgerinnen und Bürger 
sind sehr hoch zu gewichten, dennoch überwiegt auch weiterhin das allgemeine 
Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.  
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Schon aus diesem Grund ermöglicht der Verordnungsgeber den Kreisverwaltungsbe-
hörden durch den § 27 der 11.BayIfSMV auch die Möglichkeit weiter gehende Anord-
nungen zu treffen, wenn dies aus infektionsschutzrechtlicher Sicht erforderlich ist. 
 
Bereits seit dem Monat März des Jahres 2020 ï und damit bereits über den Zeitraum 
von einem dreiviertel Jahr - wurden vonseiten der zuständigen staatlichen Behörden 
massive Beschränkungen in beinahe sämtlichen Bereichen des öffentlichen und 
privaten Lebens aller Bürgerinnen und Bürger vorgenommen.  
Durch die ergriffenen Maßnahmen wurde in den Schutzbereich beinahe aller 
verfassungsmäßig garantierter Grundrechte mehr oder minder stark eingegriffen. Die 
Bürger werden durch die Fülle der Maßnahmen bereits über einen erheblichen 
Zeitraum massiv in ihrer Lebensführung beschränkt. Daher ist das Interesse der 
Allgemeinheit an einer Wahrung der bestehenden Möglichkeiten zur freien Gestaltung 
der Lebensführung als sehr hoch zu gewichten.  
 
Dennoch überwiegt auch weiterhin das allgemeine Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit.  
Durch die staatlichen Eingriffe konnte eine unkontrollierte Ausbreitung des neuartigen 
und insbesondere im Hinblick auf mögliche Spätfolgen noch nicht ausreichend 
erforschten Virus in Deutschland bislang weitgehend verhindert werden.  
Die für diesen Fall zu erwarten stehende Überlastung des Gesundheitssystems konnte 
dadurch bislang abgewandt werden.  
Dennoch ist die drohende Gefahr weiterhin als sehr hoch einzuschätzen. Im Falle 
unkontrollierter Infektionsketten droht weiterhin eine Überlastung des Systems und 
damit eine möglicherweise exponentielle Ausbreitung des Virus. In diesem Fall ist nicht 
nur mit einem starken Anstieg der Todeszahlen zu rechnen, sondern die infolge 
zwingend zu ergreifenden Maßnahmen würden auch noch schwerwiegendere 
Grundrechtseingriffe nach sich ziehen. Ein weiterer Erlass der o.g. Allgemeinverfügung 
war daher unumgänglich, zumal die bayernweiten Regelungen aus der 11.BayIfSMV 
sogar bis zum 10.01.2021 gelten, während die bisherige Allgemeinverfügung der Stadt 
nur bis 05.01.2021 Gültigkeit hat.  
 
Zu Ziffer 5:  
Die Bußgeldbewehrung der Maßnahme folgt aus § 73 Abs. 1 a Nr. 6 IfSG und ist 
erforderlich um die wirksame Durchsetzung der erlassenen Anordnungen zu 
gewährleisten. Bei der Verhängung von Bußgeldern findet der vom StMGP erlassene 
Bußgeldkatalog soweit möglich analoge Anwendung.  
 

 
Zu Ziffer 6 u. 7:  
Die Anordnung tritt am 05.01.2021 in Kraft und gilt zunächst bis einschließlich 
18.01.2021, nachdem aufgrund der weiterhin hohen Fallzahlen mit einer Verlängerung 
der Lockdown-Beschränkungen seitens der Bayerischen Staatsregierung und damit 
einer Verlängerung der 11.BayIfSMV gerechnet wird. Nach Ablauf erfolgt eine 
Neubewertung anhand der dann vorliegenden Situation. Die Anordnung ist gemäß § 28 
Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar.  
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe 
Klage bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München 
Postfachanschrift: 80005 München, Postfach 20 05 43 

Hausanschrift: 80335 München, Bayerstr. 30 
 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt 
Rosenheim) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

- Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen sind der 
Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
 

Stadt Rosenheim 
Rosenheim, 04.01.2021 
 
Gez. 
 
Hoch 
Berufsmäßiger Stadtrat 
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Anlage 1 Maskenpflicht Fußgängerzonen, Busbahnhof Stollstraße 
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Anlage 2 Maskenpflicht Salzstadel 
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Anlage 3 Maskenpflicht Busbahnhof am Bahnhof 
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Anlage 4 Maskenpflicht: Bahnhof, Südtiroler Platz, Luitpoldstraße, Münchener           
Straße/Bahnhofstraße 
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Anlage 5 Maskenpflicht Münchener Straße Erweiterung 
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4           SOZIALHILFE; KRIEGSOPFERFÜRSORGE; SCHWERBEHINDERTEN- 
             FÜRSORGE; JUGENDHILFE; SOZIALVERSICHERUNG; 
             FLÜCHTLINGSWESEN; LASTENAUSGLEICH 
 
Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Unterkunftsanlagen der Stadt 
Rosenheim -Unterkunftsanlagengebührensatzung- 
 
Die Stadt Rosenheim erlässt auf Grund Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes 
(GVBl S. 264, BAYRS 2024-1-I) in der Fassung vom 04. April 1993, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 09. Juni 2020 (GVBl. S. 286) folgende Satzung 
 

Vom 16.12.2020 

 
§ 1 

Gebührenpflicht 
  
Die Stadt Rosenheim erhebt für die Benutzung der Unterkunftsanlagen auf Grund der 
Unterkunftsanlagensatzung in der jeweils gültigen Fassung, Gebühren nach Maßgabe 
dieser Satzung.  
   

§ 2 
Gebühren für die Gemeinschaftsunterkunftsanlagen 

  
(1) Für die Benutzung der Unterkunftsanlage Brunnholzstraße 57 beträgt die Gebühr je 
Wohneinheit monatlich 400,00 Euro.  
Sind in einem Raum mehrere Personen zur selbstständigen Benutzung eingewiesen, 
so wird die Gebühr anteilsmäßig erhoben.  
  
(2) Für die Benutzung der Unterkunftsanlage Austraße 34 und Gießenbachstraße 18 
und 18a werden folgende Gebühren festgesetzt:  
1 Person EUR 380,00  
2 Personen EUR 495,00  
3 Personen EUR 605,00  
4 Personen EUR 710,00  
5 Personen EUR 830,00  
6 Personen EUR 935,00  
Jede weitere Person EUR 120,00  
  

§ 3 
Gebühren für die Einzelunterkünfte 

  
Für einzelne, von der Stadt Rosenheim vorübergehend angemietete und als 
Unterkünfte verwendete Wohnungen, für welche die Aufnahme von Benutzungen 
gemäß 
§ 2 der Unterkunftsanlagensatzung verfügt wurde (Einzelunterkünfte), werden 
Gebühren in Höhe der für diese Wohnungen von der Stadt Rosenheim an den 
jeweiligen Vermieter zu zahlenden Mieten, inkl. Nebenkosten (z.B. Wasser, Müllabfuhr, 
Straßenreinigung usw.), nach Maßgabe der Anlage 1 zu § 3 der Satzung erhoben. 
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§ 4 

Gebührenschuldner 

 
Schuldner der Benutzungsgebühren sind die Benutzer, deren Aufnahme gemäß der 
Unterkunftsanlagensatzung verfügt wurde. Mehrere volljährige Benutzer einer 
Unterkunft haften als Gesamtschuldner, wenn sie miteinander verwandt, verheiratet 
oder verschwägert sind, eine eheähnliche Gemeinschaft oder eine Gemeinschaft nach 
dem Lebenspartnerschaftsgesetz bilden.  
  

§ 5 
Entstehung der Gebührenschuld 

  
1Die Gebührenschuld entsteht mit dem Tag, an dem die Unterkunft nach der 
Aufnahmeverfügung gem. § 3 der Unterkunftsanlagensatzung bezogen werden kann, 
mit dem Tag des Einzugs, wenn sie an einem früheren als dem in der 
Aufnahmeverfügung bezeichneten Tag bezogen wird. 2Kann die Unterkunft aus einem 
von der Stadt Rosenheim zu vertretenden Grund erst später bezogen werden, so 
entsteht die Gebührenschuld erst mit dem Tag an dem der Einzug möglich ist. 
3Für Nutzungszeiträume von weniger als einem Monat wird pro Tag je 1/30 der 
Monatsgebühr berechnet. 4Einzugs- und Auszugstag werden jeweils als voller Tag 
berechnet. 
 

§ 6 
Teilbenutzung, vorübergehende Abwesenheit 

  
(1) Werden Unterkunftseinheiten nach Entrichtung der Gebühr nur teilweise benutzt, so 
entsteht kein Anspruch auf eine Gebührenerstattung.  
  
(2) Der Benutzer wird von der Entrichtung der Gebühren nicht dadurch befreit, dass er 
durch einen in seiner Person liegenden Grund an der Ausübung des ihm zustehenden 
Benutzungsrechts verhindert ist.   
  
 

§ 7 
Fälligkeit 

  
Die Gebühren sind monatlich im Voraus am ersten Tag des Monats oder zu Beginn der 
Nutzung fällig und müssen innerhalb von 5 Tagen nach Bekanntgabe der Festsetzung 
eingezahlt werden.  
  

§ 8 
Zahlungserleichterung, Zahlungsrückstände 

  
(1) Die Festsetzung, Stundung und der Erlass von Gebühren sowie die Tilgung 
rückständiger Gebühren richten sich nach der Abgabenordnung, soweit diese nach 
dem Kommunalabgabengesetz für anwendbar erklärt ist.  
  
(2) Anträge auf Stundung, Ratenzahlung oder Erlass von Gebühren in Härtefällen 
müssen begründet und die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft gemacht 
werden.  
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§ 9 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig tritt die bisherige Unterkunftsanlagengebührensatzung vom    
     04.03.2020 außer Kraft. 
    
Anlage 1 zu § 3:  
  
Die Benutzungsgebühren für die Einzelunterkünfte werden wie folgt festgesetzt:  
  
Tannenbergstr. 1 A, EG links   325,34 EUR  
  
Tannenbergstr. 1 A, 1. OG Mitte   286,60 EUR  
  
Tannenbergstr. 1 A, 1. OG rechts  288,60 EUR  
  
Tannenbergstr. 5, 1. OG rechts vorne  270,25 EUR  
  
Tannenbergstr. 5, 1. OG rechts hinten  223,84 EUR  
 
 
Rosenheim, 17.12.2020  
  
  
  
  
Andreas März  
Oberbürgermeister  
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VI LANDESPLANUNG, BAULEITPLANUNG, BAU-, WOHNUNGS- UND  
    SIEDLUNGSWESEN, WASSERBAU UND WASSERRECHT 
 
 
 
 
Vollzug der Baugesetze; 
Bekanntmachung: 
Bebauungsplan Nr. 174 ĂKufsteiner StraÇe / Miesbacher StraÇeñ mit integriertem 
Grünordnungsplan 
- Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 4a Abs. 3 BauGB) 

 
 
Der Stadtrat der Stadt Rosenheim hat in der Sitzung des Sonderausschusses Krisenfall 
am 16.12.2020 den geänderten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 174 ĂKufsteiner 
StraÇe / Miesbacher StraÇeñ mit integriertem Gr¿nordnungsplan in der Fassung vom 
23.11.2020 gebilligt und für die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und der berührten 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange freigegeben.  
 

Ziel der Planung ist die Ausweisung eines urbanen Gebiets mit differenzierten Nut-
zungsfestsetzungen unter Berücksichtigung von wesentlichen Anteilen an Wohn-
bebauung. 
 
Das Plangebiet liegt auf der sog. BayWa-Wiese zwischen der Kufsteiner Straße, der 
Miesbacher Straße sowie der Happinger Straße. Der Geltungsbereich umfasst im 
einzelnen folgende Flurnummern der Gemarkung Happing: 316/1, 340, 341/26, 808, 
808/3-Teilfläche, 808/4, 808/5, 808/10, 808/11, 818/1, 830/4, 830/15 und 857/22. 
 
Auf die abgedruckte planzeichnerische Darstellung vom 23.11.2020 wird verwiesen. 
 
Eine Umweltprüfung wird durchgeführt. Folgende Arten umweltbezogener Informatio-
nen sind verfügbar: 
 
Schutzgut Mensch, seine Gesundheit, Bevölkerung  

- Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung (Schallschutz gegen Verkehrs-, 
Gewerbe- und Freizeitgeräusche)  

- Schalltechnische Machbarkeitsstudien im Vorfeld der Planungen 
- Schalltechnische Untersuchung zum Neubau Stadtteilbürgerhaus und Sanierung 

Kaltenmühle 
- Aktuelles Verkehrsgutachten  
- Tag-Nachtverkehre zum aktuellen Verkehrsgutachten 
- Verkehrsgutachten zu früheren Planungsständen 
- Verkehrsuntersuchung zur B 15 Westumfahrung Rosenheim, 

Prognosebelastung 2030 
- Verkehrsuntersuchung B 15 Ausbau Kufsteiner Straße, Verkehrsprognose 

2030/2035 sowie DTV Werte Happinger Straße für den Prognosenullfall 2035 
 

Schutzgut Boden und Wasser 
- Geotechnischer Bericht 
- Geotechnisches Baugrundgutachten mit Ergänzung zu chemischen 

Analyseergebnissen 
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- Konzept zur Niederschlagswasserableitung 
- Hydrogeologisches Gutachten 
- Kampfmittelvorerkundung 
- Zwischenergebnisse Baufeldfreimachung (MU 4) 
- Bekanntmachung der Stadt Rosenheim zur vorläufigen Sicherung des vom 

Wasserwirtschaftsamt Rosenheim ermittelten Überschwemmungsgebiets 
ĂMangfallñ - Anpassung (Amtsblatt vom 10.12.2019) 

- Übersichtskarten zu überschwemmungsgefährdeten Gebieten (IÜG) 
- Antrag auf beschränkte Erlaubnis zum Versickern des gesammelten 

Niederschlagswassers auf Fl.Nr. 808 -Teilfläche (MU 4) sowie Bescheid dazu 
 

Schutzgut Klima/Luft 
- Gutachten zur Lufthygiene  

 
Schutzgut Tiere und Pflanzen 

- Stadtbiotopkartierung aus dem Jahr 2005 
- Untersuchung zur spezielle artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) mit 

Nachuntersuchung 2020 sowie Nachuntersuchung Eremitenvorkommen 
- Flächenbestandsplan mit Baumbestand 
- Baumbestandsbewertung 
- Ermittlung Kompensationsbedarf 
- Plan zu CEF-Maßnahmen 
- Pläne zu Ausgleichsflächen 
- Entwurf Freiflächenplan 

 
Schutzgüter kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

- Zwischenbericht der Denkmalpflege (Untersuchung zu Bodendenkmälern) 
 

Weitere umweltbezogene Informationen 

- Einzelhandelskonzept der Stadt Rosenheim 
- Spartenpläne 
- Im Umweltbericht zum vorliegenden Verfahren sind des Weiteren 

umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Boden, Wasser, 
Klima/Luft, Mensch, Tiere und Pflanzen, Ortsbild und Kultur- und Sachgüter 
vorhanden, ebenso findet sich zum Eingriff in Natur und Landschaft eine 
Ausgleichsbilanzierung. 

- Zu den genannten Schutzgütern liegen teilweise auch fachliche Stellungnahmen 
aus den Behördenbeteiligungen sowie den Öffentlichkeitsbeteiligungen vor. 

 
Der Verfahrensschritt wird nach den Regelungen des Planungssicherstellungsgesetz 
(PlanSiG) durchgeführt. Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 PlanSiG wird die Auslegung durch 
eine Veröffentlichung im Internet ersetzt. Der Planentwurf des obigen Bebauungs-
planes, die Begründung mit Umweltbericht gleichen Datums, die wesentlichen 
Gutachten sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen sind auf der Homepage der Stadt Rosenheim unter dem Link  
https://www.rosenheim.de/stadt-buerger/planen-und-
bauen/bebauungsplaene/oeffentlichkeitsbeteiligung.html einsehbar.  
 
Die Bekanntmachung ist auch auf folgender Webseite abrufbar: 
https://www.rosenheim.de/stadt-buerger/amtsblatt.html. 
 
 

https://www.rosenheim.de/stadt-buerger/planen-und-bauen/bebauungsplaene/oeffentlichkeitsbeteiligung.html
https://www.rosenheim.de/stadt-buerger/planen-und-bauen/bebauungsplaene/oeffentlichkeitsbeteiligung.html
https://www.rosenheim.de/stadt-buerger/amtsblatt.html
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Ergänzend wird eine öffentliche Auslegung durchgeführt. Die genannten Unterlagen 
liegen in der Zeit vom Mittwoch, den 13.01.2021 bis einschließlich Mittwoch, den 
17.02.2021 im Foyer des Rathauses, Königstraße 24, Mittelbau, öffentlich zur 

Einsichtnahme während der Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag von 7.00 Uhr bis 
17.00 Uhr, Freitag von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus. Die Unterlagen können ohne 
Voranmeldung eingesehen werden. Sollte es zu einem Betretungsverbot des 
Rathauses während des Auslegungszeitraums kommen, kann in begründeten 
Einzelfällen eine Zusendung der Unterlagen erfolgen. 
 
Während der Beteiligung der Öffentlichkeit können von allen Personen Stellungnahmen 
zu dem Planentwurf vorgebracht werden, z.B.  

¶ schriftlich an: Stadt Rosenheim, Stadtplanungsamt, Königstr. 24, 83022 Rosenheim  

¶ per Fax an: 08031-365-2047  

¶ elektronisch an: bauleitplanung@rosenheim.de 

¶ oder persönlich zur Niederschrift im Stadtplanungsamt. 

Niederschriften sowie Auskünfte und Erörterungsgespräche sind während der 
Dienststunden (Montag bis Freitag 8-12 Uhr und Montag bis Mittwoch 14-16 Uhr, 
Donnerstag 14-17 Uhr) sowie nach Terminvereinbarung (unter der Telefonnummer 
08031-365-1641) im Stadtplanungsamt möglich. Pandemiebedingt wird eindringlich um 
vorherige Terminvereinbarung gebeten. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 
Absatz 1 Buchstabe a (DSGVO) i.V.m. § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre 
Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
ĂDatenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahrenñ das ebenfalls 
öffentlich ausliegt. 
 
Besondere Hinweise aufgrund der Corona-Pandemie: 
Bitte tragen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz und beachten Sie die üblichen Hygiene- und 
Abstandsregeln! Personen, denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund 
einer ärztlichen Bescheinigung nicht möglich ist, werden gebeten, einen Termin 
außerhalb der üblichen Geschäftszeiten zu vereinbaren, um den notwendigen Abstand 
zu anderem Publikumsverkehr wahren zu können. 
 
 
Stadtplanungsamt Rosenheim, den 21.12.2020 
 
 
 
gez. 
Stuer 

mailto:bauleitplanung@rosenheim.de
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